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Aufhebung von Schutzräumen  

  

Sämtliche Schutzräume, die nach dem Jahr 1968 gebaut worden sind, entsprechen den 
Mindestanforderungen gemäss Art. 72 des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes (BZG; SR 
520.1) und sind dadurch aktiv.  

Aktive Schutzräume, die den Mindestanforderungen entsprechen, können gemäss Art. 66 BZG 
ausschliesslich durch die Kantone aufgehoben werden.  

Art. 82, Abs. 2 der Zivilschutzverordnung des Bundes (ZSV, SR 520.11) definiert die Kriterien. 
Eine Aufhebung ist möglich wenn:  

a. Ein Umbau in einem bestehenden Gebäude wegen dem Schutzraum  

unverhältnismässig erschwert, oder verunmöglicht würde;  

b. Ein Schutzraum in einem stark gefährdeten Gebiet liegt (Tanklager o.ä)  

c. Ein Schutzplatzüberangebot besteht  

d. Die Erneuerung unverhältnismässig hohe Kosten verursachen würde  

Jedes Gesuch für eine Aufhebung bedingt ein Baugesuch über die Bauverwaltung der 

entsprechenden Stadt oder Gemeinde. Dieses Baugesuch wird durch die für die Schutzbauten 

zuständige Stelle geprüft und individuell beurteilt. Eine alleinige Umnutzung oder Platzmangel 

sind keine ausreichenden Gründe für eine Aufhebung des Schutzraums.  

Wird ein Schutzraum ohne Bewilligung des Kantons aufgehoben oder unbrauchbar gemacht, 

wird die Ersatzvornahme gemäss BZG verfügt.  

 

Für die Schutzbauten zuständige Stelle im Kanton Thurgau: 

 

Amt für Bevölkerungsschutz und Armee 

Thomas Ribi / Cornelia Lehmann 

Zürcherstrasse 221 

8510 Frauenfeld 

T: 058 345 61 71 / 058 345 61 72 

thomas.ribi@tg.ch / cornelia.lehmann@tg.ch 

 

Weiterführende Informationen sind auf der Homepage verfügbar: 

 

https://aba.tg.ch/bevoelkerungsschutz/schutzbauten/schutzraeume.html/1399 

 

Rechtsgrundlagen: 

 

Bevölkerungs,- und Zivilschutzgesetz Bund: 

https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/887/20230901/de/pdf-

a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-887-20230901-de-pdf-a.pdf 

 

Zivilschutzverordnung Bund: 

https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/888/20240101/de/pdf-

a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-888-20240101-de-pdf-a.pdf 
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